
Rettungsgasse 
 

Rettungsgasse und Vorrang von Fahrzeugen mit Sonderrechten 

200 Euro und 2 Punkte zahlt wer Autobahnen oder Außerortsstraßen mit 
mindestens zwei Fahrtstreifen je Richtung keine Rettungsgasse bildet. 

Kommt es zur Behinderung, Gefährdung, Sachbeschädigung, zahlt man bis zu 320 € 
und bekommt einen Monat Fahrverbot 

320 Euro (2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot) sind fällig wer das Blaulicht ignoriert und 
für Fahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn nicht sofort Platz macht. 

 

https://www.es-ist-recht.de/1048/rettungsgasse/

